
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2024/1/15 3R3/24a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.2024

Norm

ZPO §41

1. ZPO § 41 heute

2. ZPO § 41 gültig ab 01.03.1919 zuletzt geändert durch StGBl.Nr. 95/1919

Rechtssatz

Der ausdrückliche Auftrag des Gerichts zur Teilnahme von Parteienvertretern an der Befundaufnahme durch

Sachverständige (TP 3 A III RATG) kann nicht nur durch eine direkte Au;orderung des Gerichts gegenüber den

Parteienvertretern, sondern auch durch eine Au;orderung des Gerichts an den Sachverständigen erfolgen. Letztere

wird zum Beispiel dann angenommen, wenn das Gericht dem Sachverständigen aufträgt, die Parteien und ihre

Vertreter von der allfälligen Befundaufnahme an Ort und Stelle rechtzeitig zu verständigen. Eine solche Formulierung

wird nicht anders gewertet als die Au;orderung an den Sachverständigen zur Ladung der Parteien und ihrer Vertreter

zur Befundaufnahme.Der ausdrückliche Auftrag des Gerichts zur Teilnahme von Parteienvertretern an der

Befundaufnahme durch Sachverständige (TP 3 A römisch drei RATG) kann nicht nur durch eine direkte Au;orderung

des Gerichts gegenüber den Parteienvertretern, sondern auch durch eine Au;orderung des Gerichts an den

Sachverständigen erfolgen. Letztere wird zum Beispiel dann angenommen, wenn das Gericht dem Sachverständigen

aufträgt, die Parteien und ihre Vertreter von der allfälligen Befundaufnahme an Ort und Stelle rechtzeitig zu

verständigen. Eine solche Formulierung wird nicht anders gewertet als die Au;orderung an den Sachverständigen zur

Ladung der Parteien und ihrer Vertreter zur Befundaufnahme.

Entscheidungstexte

3 R 3/24a

Entscheidungstext OLG Innsbruck Ordentliche Erledigung (Sachentscheidung) 15.01.2024 3 R 3/24a

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0819:2024:RI0100203

Im RIS seit

07.02.2024

Zuletzt aktualisiert am

07.02.2024

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJR_20240115_OLG0819_00300R00003_24A0000_000#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001699&Artikel=&Paragraf=41&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/rgbl/1895/113/P41/NOR12020172
file:///Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20240115_OLG0819_00300R00003_24A0000_000&Suchworte=RI0100203
http://www.ogh.gv.at


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS OGH 2024/1/15 3R3/24a
	JUSLINE Entscheidung


